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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Tourismus ist ein bedeutender Bestandteil der Schwyzer Wirtschaft. 
Das vielfältige touristische Angebot – bestehend aus diversen Skigebieten, 
unterschiedlichen Einzelanlagen und Ausflugszielen – leistet einen bedeu-
tenden Beitrag zur Wertschöpfung. Eine besonders grosse Bedeutung hat 
der Tourismus im ländlichen Raum, wo der wirtschaftliche Beitrag über-
durchschnittlich gross ist.

Grössere touristische Infrastrukturen haben wesentliche Auswirkungen 
auf Raum und Umwelt. Sie tangieren dadurch bedeutende weitere Nut-
zungs- und Schutzinteressen wie die Alp- und Landwirtschaft oder den 
Natur- und Landschaftsschutz. Touristische Vorhaben von kantonaler Be-
deutung mit beträchtlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen 
einer Grundlage im kantonalen Richtplan.

1.2 Auftrag

Der Bund hat im Mai 2017 den überarbeiteten Richtplan des Kantons 
Schwyz genehmigt. Die Beschlüsse B-11.1 («Kantonale Tourismusschwer-
punkte») und B-11.2 («Weitere Tourismusgebiete und -anlagen») im Richt-
plankapitel «Tourismusschwerpunkte» wurden jedoch nur mit Vorbehalt 
genehmigt. Aus Sicht des Bundes bilden sie noch keine ausreichende 
Richtplangrundlage für neue richtplanrelevante touristische Vorhaben. 
Im Hinblick auf die Richtplanrevision 2026 sei eine Grundlage für neue 
richtplanrelevante touristische Vorhaben unter Berücksichtigung des Na-
tur- und Landschaftsschutzes zu erarbeiten. Der Bund empfiehlt dazu die 
Erarbeitung von «regionalen touristischen Gesamtkonzepten» (Bundesamt 
für Raumentwicklung, 2016).

Das touristische Raumkonzept (TRK) schafft eine Gesamtsicht über die be-
stehenden touristischen Bauten und Anlagen und die weiteren in engem 
Zusammenhang mit dem Tourismus stehenden Themen (z.B. Beherber-
gung) und Schutzinteressen (z.B. Natur- und Landschaftsschutz). 
Das Konzept bildet so die Grundlage ...

 – ... für eine zielgerichtete Planung der touristischen Nutzung sowie der 
dafür notwendigen Bauten und Anlagen über einen mittel- bis langfristi-
gen Horizont;

 – ... für eine grenzüberschreitende Abstimmung der touristischen Ent-
wicklungsvorstellungen von Gemeinden und Regionen unter Berück-
sichtigung von Siedlung, Landschaft und Verkehr;

 – ... für den Erhalt, die Erweiterung oder – am richtigen Ort – die Schaf-
fung von attraktiven, konkurrenzfähigen touristischen Angeboten (Frei-
zeitanlagen, Bergausflugsziele usw.);

Wirtschaftliche 

Bedeutung des 

Tourismus

Räumliche Aus-

wirkungen des 

Tourismus

Hintergrund

Absicht
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 – ... für den Erhalt des Gleichgewichts zwischen Freizeit und Tourismus 
sowie den Schutzinteressen (Natur und Landschaft) und weiteren Nut-
zungsinteressen (beispielsweise Land- und Alpwirtschaft);

 – ... für Planungssicherheit bei Gemeinden, Investoren und touristischen 
Leistungsträgern, welche durch eine breite Abstützung bei den ver-
schiedenen Interessenvertreter/-innen hergestellt wird;

 – ... für die Prüfung künftiger kantonaler Planungen durch den Bund 
(Richtplanung, Plangenehmigungsverfahren, usw.).

Gestützt auf das TRK werden die Inhalte des kantonalen Richtplans, wel-
che den Tourismus betreffen, wo nötig überarbeitet.

1.3 Abgrenzung

Das TRK ist eine konzeptionelle Grundlage für die Planung touristischer 
Vorhaben. Es ist keine Genehmigungsgrundlage und übersteuert nicht die 
notwendigen Planungs- und Baubewilligungsverfahren inklusive Interes-
senabwägung. 

Die raumrelevanten Festlegungen des TRK fliessen in den kantonalen 
Richtplan ein und sind bei den weiteren kantonalen und kommunalen 
Planungen zu berücksichtigen. Durch überkommunale Planungen erfolgt 
eine Konkretisierung in Form einer detaillierten räumlichen Abstimmung 
in funktional zusammenhängenden Tourismusräumen. Grundeigentümer-
verbindlich werden die Planungen mit der Umsetzung in den kommunalen 
Nutzungsplänen.

Themen und Inhalte, zu welchen im TRK Festlegungen formuliert werden:
 – Das TRK bildet eine Hilfestellung für die fallweise Beurteilung, welche 

für jedes Bauvorhaben vorzunehmen ist. Es ist eine Grundlage im Sinn 
einer Positivplanung, welche auf übergeordneter Ebene klärt, in wel-
chen Räumen welches Mass an touristischer Nutzung zulässig ist.

 – Das TRK schafft die Voraussetzungen dafür, dass touristische Nutzun-
gen am «richtigen Ort» geschaffen, erneuert oder mit Mass erweitert 
werden können.

 – Das TRK bildet eine Grundlage für künftige Planungen in Zusammen-
hang mit der räumlichen Entwicklung und der Erschliessung von Touris-
musschwerpunkten.

Folgende Themen werden im TRK nicht behandelt:
 – Nicht raumrelevante Themen 
 – Übergeordnete Themen wie die Organisation und Zusammenarbeit zur 

Entwicklung touristisch genutzter Räume oder ökonomische Überlegun-
gen in Zusammenhang mit dem Tourismus. Diese werden im Rahmen 
anderer, parallel laufender Projekte diskutiert.

 – Verkehrsthemen, welche die touristische Nutzung nur am Rand be-
treffen (werden im Rahmen der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie 
betrachtet).

Prozessuale Ab-

grenzung

Inhaltliche Abgren-

zung
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1.4 Erarbeitungs- und Mitwirkungsprozess

Das Amt für Raumentwicklung und das Amt für Wirtschaft haben das TRK 
gemeinsam erarbeitet. Der Kanton Schwyz wurde bei der Erarbeitung 
durch das Planungsbüro ecoptima unterstützt.

Die Anliegen von Vertreter/-innen der Gemeinden, der Bergbahnen, der 
Hotellerie, der Alp- und Landwirtschaft, des Schwyzer Umweltrates sowie 
von Tourismusorganisationen wurden im Rahmen eines Startworkshops 
(1. April 2022) abgeholt, sowie nach der Mitwirkung mit einem Anlass zur 
Präsentation und Diskussion der Mitwirkungsergebnisse (12. Dezember 
2022) miteinbezogen. Zudem wurde nach dem Startworkshop aus dem 
Kreis der Teilnehmenden eine Begleitgruppe gebildet, welche bei der 
Erarbeitung die unterschiedlichen Interessen einbrachte und zu Zwischen-
berichten des TRK Stellung nehmen konnte.

Der Entwurf des TRK wurde im Herbst 2022 zur Mitwirkung unterbreitet. 
Alle am Startworkshop teilnehmenden Interessenvertreter/innen sowie 
alle Gemeinden erhielten die Möglichkeit, zum Entwurf Stellung zu neh-
men. Bei der Mitwirkung sind insgesamt 187 Anträge eingegangen. Die 
eingegangenen Hinweise und Korrekturen wurden soweit möglich be-
rücksichtigt und im touristischen Raumkonzept wo nötig angepasst oder 
ergänzt. Die Projektleitung hat zu allen Anträgen eine Stellungnahme 
verfasst und diese den Mitwirkenden zugestellt.

Projektleitung

Einbezug von 

Interessenver-

treter/-innen

Mitwirkung
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2. Grundlagen

2.1 Übergeordnete Planungen

Mit dem TRK wird ein Beitrag für ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der Natur mit ihrer Erneuerungsfähigkeit und ihrer Beanspru-
chung durch den Menschen geleistet (vgl. Art. 73 BV). 

Im Kanton Schwyz bestehen verschiedene Schutzinteressen in den Be-
reichen Natur und Landschaft, welche Bundesaufgaben betreffen und im 
NHG geregelt sind. Neben diversen Landschaften und Naturdenkmälern 
von nationaler Bedeutung (BLN), befinden sich Moorlandschaften und 
Jagdbanngebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Schwyz. Das NHG 
hat insbesondere zum Zweck, das Landschafts- und Ortsbild, die ge-
schichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen, 
zu schützen und ihre Erhaltung und Pflege zu fördern (Art. 1 NHG). Die im 
touristischen Kontext wichtigsten Gebiete sind in der Karte in Kapitel 3.2 
abgebildet.

Für den vorliegenden Bericht werden folgende weitere Grundlagen beige-
zogen:

 – Schweizerischer Bundesrat: Tourismusstrategie des Bundes, 2021.
 – Bundesamt für Raumentwicklung: Tourismus und Nachhaltige Entwick-

lung. Gute Beispiele und Aktionsmöglichkeiten, 2012.
 – Bundesamt für Raumentwicklung: Das regionale touristische Gesamt-

konzept, 2016.
 – Bundesamt für Raumentwicklung: Umgang mit dem Klimawandel im 

kantonalen Richtplan, 2022.
 – Bundesamt für Strassen, SchweizMobil und Fonds für Verkehrssicher-

heit: Planung von Velorouten. Handbuch, 2008.
 – Bundesamt für Strassen und Schweizer Wanderwege: Wanderwegnetz-

planung. Handbuch, 2014.
 – Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft: Golf. Raumplanung – 

Landschaft – Umwelt, 1998.
 – Bundesamt für Umwelt und Bundesamt für Verkehr: Umwelt und Raum-

planung bei Seilbahnvorhaben. Vollzugshilfe für Entscheidbehörden und 
Fachstellen, Seilbahnunternehmungen und Umweltfachleute, 2013.

 – SchweizMobil: Mountainbikeland Schweiz. Manual Routen, 2016.
 – SchweizMobil: Manual Winter, 2022.

2.2 Kantonale Planungen

Folgende kantonalen Planungen und Grundlagen werden im TRK berück-
sichtigt:

 – Kantonaler Richtplan
 – Kantonale Gesamtverkehrsstrategie 2040, 2017
 – MTB-Konzept, 2022
 – Strategie öffentlicher Verkehr 2040, 2022

Nachhaltigkeits-

grundsatz Bundes-

verfassung

Bundesgesetz

über den Natur- 

und Heimatschutz
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 – Energie- und Klimaplanung 2022+ (in Erarbeitung)
 – Entwicklungsprojekt Alpwirtschaft und Tourismus, in Umsetzung
 – Wertschöpfung des Tourismus im Kanton Schwyz, 2019

2.3 Planungen der Regionen

Einige Tourismusräume haben bereits strategische Grundlagen für ihre 
künftige touristische Entwicklung erarbeitet. In den letzten Jahren wurden 
folgende Grundlagen erarbeitet:

 – Masterplan March-Höfe, 2022 
 – Masterplan Region Ybrig, 2020
 – Tourismus Entwicklungsplan Rothenthurm, 2019
 – Charta Rigi 2030 (inkl. Entwicklungsplan), 2018
 – Touristisches Konzept Stoos/Morschach, 2016
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3. Analyse

Das vorliegende Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analy-
se zusammen. Die umfassende touristische und räumliche Analyse ist im 
Anhang B dokumentiert.

3.1 Touristische Entwicklung

Der Tourismus leistet insbesondere im ländlichen Raum einen wichtigen 
Beitrag zur Schwyzer Wertschöpfung. Knapp 8% der Gesamtbeschäftigung 
im Kanton Schwyz fallen auf den Tourismus (direkt und indirekt), die tou-
ristische Bruttowertschöpfung beträgt rund 500 Mio. CHF (im Jahr 2019).

Der Kanton umfasst mit Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee, Erlebnisregion My-
then, Rigi und Stoos-Muotatal vier Tourismusregionen mit zugehörigen 
Bergbahnen. Gemessen an der Anzahl Tagesgäste pro Jahr sind die Rigi 
Bahnen AG mit rund 935`000 Gästen (2019) der grösste Betrieb, gefolgt 
von den Stoosbahnen (457`000), Mythenregion (272`000), Hoch-Ybrig 
(268`000) und Sattel-Hochstuckli (210`000). Vor der Corona-Pandemie 
verzeichneten alle grösseren und kleineren Bergbahnen des Kantons ein 
Wachstum der Anzahl Tagesgäste. Die Anzahl Bergbahnen hat zwischen 
1990 und 2018 leicht von 21 auf 23 zugenommen, die Anzahl Skilifte ist 
währenddessen von 49 auf 36 zurückgegangen.

Zu den grossen Freizeit- und Tourismusangeboten gehören die Tourismus-
schwerpunkte Alpamare / Vögele Kulturzentrum Pfäffikon, Natur- und Tier-
park Goldau, Swiss Holiday Park Morschach sowie das Kloster Einsiedeln. 
Alle Angebote weisen mehr als 100`000 Besucher/innen pro Jahr auf. Das 
Casino Pfäffikon-Zürichsee kann mit rund 168`000 Gästen pro Jahr eben-
falls als grosses Freizeitangebot angesehen werden.

Der Tagestourismus im Kanton Schwyz ist mit einem Anteil von 78% 
(gegenüber 22% Übernachtungsgästen) sehr bedeutend. Die Hotellerie 
verzeichnete 2019 rund 567`000 Übernachtungsgäste; im Jahr 1990 wur-
den noch 684`000 Logiernächte verbucht. 340`000 Übernachtungen fanden 
2019 in Ferienwohnungen statt, knapp 100`000 in Gruppenunterkünften/
Camping/Berghütten. In der Region Stoos-Muotatal ist der Anteil der Über-
nachtungen in Hotels mit 64% grösser als in den weiteren Regionen (rund 
20–30 %). Die Anzahl Hotels nahm zwischen 1990 und 2018 von 184 auf 
noch 86 Betriebe ab, ebenso sank die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
von 2.37 auf 1.83 Tage. Die Bettenauslastung hingegen konnte in den letz-
ten Jahrzehnten gesteigert werden, von 35% (1990) auf 42% im Jahr 2018.

3.2 Räumliche Auslegeordnung

Die Tourismusschwerpunkte (basierend auf dem Richtplan 2018), ausge-
wählte touristische Angebote und Infrastrukturen des Kantons Schwyz 
sowie die bedeutendsten Natur- und Landschaftsräume sind in der nach-
folgenden Abbildung verortet.

Wertschöpfung

Bergbahnen

Bedeutende An-

gebote

Gästefrequenzen

Auslegeordnung
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Abb. 1 Auslegeordnung ausgewählter touristischer Angebote und Infrastrukturen sowie ihr räumlicher Zusammenhang (eigene Darstellung). 
Die einzelnen Gebiete in der Karte sind strategisch und nicht parzellenscharf eingezeichnet. Hinweis: Grössere Abbildung in Anhang A.
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3.2.1 Lage touristischer Angebote

Die touristischen Schwerpunkte (Anlagen) gemäss kantonalem Richtplan 
2018 liegen in Bauzonen. Teile von touristisch intensiv genutzten Gebieten 
wie beispielsweise das Siedlungsgebiet Stoos sind ebenfalls Bauzonen 
zugewiesen (Hotel- und Touristikzone, Wohn- und Mischzonen, aber auch 
Erschliessungszonen für Bahnanlagen). Infrastrukturen wie Sessel- und 
Skilifte sowie Skipisten und dergleichen befinden sich entweder in den 
entsprechenden Bauzonen oder in überlagernden Festlegungen wie bei-
spielsweise Wintersportzonen.

In den letzten Jahren haben sich die Tourismusregionen kontinuierlich ent-
wickelt. Hotelanlagen wurden vereinzelt erweitert oder neu erstellt, neue 
Ressorts oder Ferienhaussiedlungen sind in den vergangenen Jahren aber 
nicht entstanden. 

3.2.2 Touristische Nutzung

Der Kanton Schwyz verfügt über zahlreiche Bauten und Anlagen, welche 
im Winter wie auch im Sommer für eine Vielzahl von touristischen Aktivi-
täten genutzt werden. Die wichtigsten Angebote und Infrastruktureinrich-
tungen sind in der Karte Auslegeordnung aufgeführt (vgl. Abb. 1). Viele der 
touristischen Bauten und Anlagen befinden sich in den intensiv genutzten 
Räumen, die im kantonalen Richtplan 2018 als «Tourismusschwerpunkte 
(Gebiete)» definiert sind (Richtplankapitel B-11). Dazu gehören insbeson-
dere die mittleren und grösseren Wintersportgebiete.

In den vergangenen Jahren fanden keine Erschliessungen neuer Gelände-
kammern statt, sondern es wurden primär bestehende Bergbahnen und 
Anlagen ersetzt oder modernisiert. Weitere Ersatzbauten sind in Planung, 
neue richtplanrelevante Vorhaben sind nicht vorgesehen (Stand 2022).

Auch in sensiblen Natur- und Landschaftsräumen befinden sich diverse 
touristisch genutzte Bauten und Anlagen wie beispielsweise Berghütten. 
Die Baubewilligungsfähigkeit für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bau-
zonen unterliegt dem Bundesrecht (RPG Art. 24 ff.).

3.2.3 Natur und Landschaft

In der Karte Auslegeordnung sind die bedeutendsten Schutzgebiete für 
Natur und Landschaft abgebildet (vgl. Abb. 1). Teilweise wenig berührte 
Landschaftsräume stehen der Vielfalt an touristischen Infrastrukturen und 
Freizeitangeboten, welche Natur und Landschaft zugänglich machen, ge-
genüber. Die bedeutendsten Schutzgebiete für Natur und Landschaft gren-
zen teilweise an intensiv genutzte touristische Räume oder überschneiden 
sich mit diesen. Folgen können Nutzungskonflikte zwischen Natur- und 
Landschaftsschutz einerseits und touristisch-wirtschaftlichen Ansprüchen 
andererseits sein.

Bau- und Nicht-

bauzonen

Entwicklung

Vielfältige Ange-

bote

Veränderungen 

Infrastruktur

Bauten und Anla-

gen in sensiblen 
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Nutzungskonflikte
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Im Rahmen einer Untersuchung hat der Kanton Schwyz eine «Heatmap» 
erstellt, welche bedeutende Schutzgebiete umfasst und deren Sensitivi-
tät beurteilt und abbildet. Die Sensibilität eines Schutzgebiets kann dabei 
saisonal unterschiedlich sein. 

Mit der Heatmap werden mögliche Konflikte zwischen Nutzungs- und 
Schutzinteressen räumlich aufgezeigt.

Abb. 2 «Heatmap» mit gewichteten Schutzobjekten Natur und Landschaft (ARE / AWI Kanton Schwyz). Je einschränkender und sensibler ein 
Schutzobjekt, desto dunkler der Farbton. Hinweis: Grössere Abbildung in Anhang A.
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3.3 Stärken-/Schwächen-Analyse

Gestützt auf die räumliche Analyse zur Tourismusentwicklung sowie einer 
Beurteilung der Begleitgruppe (vgl. Kap. 1.4) werden folgende Themen 
einer Stärken-/Schwächen-Analyse unterzogen:

 – Sommertourismus
 – Wintertourismus
 – Inwertsetzung Natur und Landschaft
 – übergeordnete / weitere Themen

Der Schwyzer Tourismus profitiert von den herausragenden landschaftli-
chen und naturräumlichen Qualitäten. Als Schwächen werden beispiels-
weise die vergleichsweise geringe Höhenlage der Skigebiete, Konflikte 
zwischen Nutzungs- und Schutzinteressen oder teilweise wenig attraktive 
Beherbergungsangebote respektive die Abnahme der Hotelbetten wahr-
genommen. Die Inwertsetzung der vielfältigen Natur und Landschaft (z.B. 
Erweiterung Angebote für Outdooraktivitäten) und Verbesserungen im 
Bereich der Mobilität werden als Chancen für die touristische Entwicklung 
erkannt. Risiken werden beispielsweise im hohen Nutzungsdruck bisher 
wenig berührter Natur- und Landschaftsräume sowie in fehlenden Investi-
tionen gesehen.

3.4 Entwicklungstrends

Die künftige Entwicklung des Tourismus im Kanton Schwyz wird durch 
verschiedene einschneidende Veränderungen und Herausforderungen 
geprägt. Folgende Thesen zeigen aktuelle Entwicklungstrends auf:

 – Klimawandel: Durch den Klimawandel wird der Sommertourismus für 
den Kanton Schwyz immer bedeutender. In den Bergregionen wird der 
Sommer- den Wintertourismus als Hauptsaison ablösen.

 – Bevölkerungswachstum in den Agglomerationen: Der Nutzungsdruck 
durch Erholungssuchende aus den Agglomerationen auf immer weiter 
entfernte Regionen steigt und erfasst zunehmend Schwyzer Naherho-
lungsgebiete.

 – Individualisierung: Durch eine zunehmende Anzahl Erholungssuchende 
steigt der Nutzungsdruck auch in Schutzgebieten und in wenig berühr-
ten Naturräumen.

 – Digitalisierung: Einerseits wird der Druck auf den Raum durch die Digi-
talisierung erhöht. Andererseits bietet die Digitalisierung eine Chance, 
Personenströme besser zu lenken.

 – Mobilität: Durch die Attraktivität als Tourismusregion, das Bevölke-
rungswachstum in den Agglomerationen (insbesondere Zürich) und den 
zunehmenden Naherholungsdruck nehmen die Frequenzen auf Strasse 
und Schiene zu, wodurch sich der Tourismusverkehr negativ auswirkt.

 – Demographischer Wandel: Die zunehmenden Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erhöhen den Handlungsbedarf für Bergbahn- und ÖV-
Betreiber sowie Hotels und Restaurants.

Erkentnisse der 

Stärken-/Schwä-

chen-Analyse
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 – Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit: Produkte und Ange-
bote, welche in Einklang mit der Natur und Umwelt stehen, werden 
zunehmend nachgefragt.

3.5 Zwischenfazit

Aus der Analyse der Grundlagen und der Stärken-/Schwächen-Analyse 
resultieren folgende Erkenntnisse, die in die konzeptionelle Erarbeitung 
des TRK eingeflossen sind:

 – Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des touristischen Angebots 
ist es grundlegend, Planungssicherheit zu schaffen, insbesondere in 
Zusammenhang mit den Natur- und Landschaftsschutzgebieten.

 – Die Grundsätze der künftigen touristischen Entwicklung sind festzule-
gen – unabhängig von Einzelvorhaben.

 – Die Schutzinteressen von Natur und Landschaft sowie die Nutzungs-
interessen der Land- und Alpwirtschaft sind in geeigneter Weise zu 
berücksichtigen.

 – In einigen Gemeinden beträgt der Zweitwohnungsanteil über 20%. Den-
noch wird der Druck auf Erstwohnungen – auch durch digitale Vermie-
tungsplattformen – im Kanton Schwyz eher als gering wahrgenommen.

 – Der Fuss- und Veloverkehr, insb. das Wandern und Mountainbiken, 
gehören zu den bedeutendsten Freizeit- und Tourismusaktivitäten im 
Kanton Schwyz.

 – Das Thema Klimawandel und nachhaltiger Tourismus ist bei der Erarbei-
tung zu berücksichtigen resp. aufzugreifen.

Der Einbezug der touristischen Entwicklungsträger im Rahmen der TRK-
Erarbeitung hat gezeigt, dass sich zur Zeit keine Vorhaben (Neu- oder 
Ausbau Bahnanlagen, Ressorts oder dergleichen) in Planung befinden, die 
auf Stufe des kantonalen Richtplans koordiniert werden müssten. Allfälli-
ge Ergänzungen des Richtplans sollen sich daher auf die Abstimmung der 
zukünftigen Bauten und Anlagen mit Natur, Landschaft, Land- und Alpwirt-
schaft sowie Verkehrserschliessung konzentrieren.
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4. Zielsystem

Bei der künftigen touristischen Weiterentwicklung sind die nachfolgenden 
Ziele zu beachten. Die Ziele sollen mit diesem Konzept und insbesondere 
mit den festgelegten Massnahmen sowie weiteren Planungen in Zusam-
menhang mit dem Tourismus kontinuierlich erreicht werden.

Der Kanton Schwyz definiert im Richtplankapitel A-4 die nachhaltige Ent-
wicklung als übergeordnetes Ziel: «Der Kanton verfolgt eine nachhaltige 
Entwicklung welche die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Wirkungen seines Handelns respektiert. Dabei sind die Bedürfnisse 
der heutigen und künftigen Generationen gleichermassen zu wahren.» Im 
Sinne des übergeordneten Ziels zur nachhaltigen Entwicklung basiert das 
Zielsystem auf den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. 

Die einzelnen Ziele des TRK nehmen Bezug auf die Leitsätze der kanto-
nalen Raumentwicklungsstrategie (RES) des Richtplans, welche in einem 
touristischen Zusammenhang stehen. Zum Thema Tourismus im engeren 
Sinn bestehen die Leitsätze 1.6 a/b. Anpassungen an den RES-Leitsätzen 
stehen im Rahmen des TRK nicht zur Diskussion.

Dimension Ziel TRK Grundlegender Leitsatz RES (aus kantonalem 
Richtplan 2018)

Wirtschaft W-1 Attraktive, konkurrenzfähige touristische 
Angebote (wie Freizeitanlagen, Winter-
sportgebiete, Bergausflugsziele) werden 
durch qualitative Verbesserungen und 
durch dafür erforderliche Bauten und 
Anlagen erhalten und an den dafür geeig-
neten Standorten gezielt erweitert oder 
neu geschaffen.

1.6-a Der Kanton Schwyz setzt in seiner touris-
tischen Entwicklung auf den Erhalt und 
die Weiterentwicklung der bestehenden 
Angebote und ihre jeweiligen Synergien. 
Hierbei sind gezielte, wertschöpfungs-
steigernde Massnahmen im Tages- und 
Freizeit-, Übernachtungs- und Seminar-
tourismus zu treffen.

W-2 Die Gestaltung und Entwicklung des inten-
siven und extensiven Tourismus geschieht 
im Einklang mit dem Natur- und Land-
schaftsschutz, der Land-/Alpwirtschaft 
und weiteren Nutzungsinteressen.

W-3 Mit gezielten Fördermassnahmen un-
terstützt der Kanton den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des vielseitigen Ange-
bots, insbesondere in den touristischen 
Intensiv- und Extensivgebieten und in den 
kantonalen Tourismusschwerpunkten.

1.6-b Die kantonalen Fördermassnahmen be-
rücksichtigen insbesondere die kanto-
nalen Tourismusschwerpunkte.

W-4 Die touristischen Leistungserbringer sind 
als Stützen des touristischen Angebots so 
aufgestellt, dass das touristische Ange-
bot mindestens gehalten und punktuell 
gestärkt werden kann.

1.4-a Der Kanton Schwyz stärkt seine Funktion 
als attraktiver Unternehmensstandort.

1.4-b Er sichert die Entwicklungsmöglichkeiten 
für das Gewerbe.

Zielsystem

Übergeordnetes 

Ziel nachhaltige 

Entwicklung

Bezug zur Raum-

entwicklungsstra-

tegie (RES)
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Dimension Ziel TRK Grundlegender Leitsatz RES (aus kantonalem 
Richtplan 2018)

W-5 Für touristische Projekte sind die Vo-
raussetzungen geschaffen, dass eine 
angemessene Wertschöpfung, eine hohe 
Innovation und eine gute Umweltverträg-
lichkeit sichergestellt sind.

1.4-c Er schafft die planerischen Vorausset-
zungen insbesondere für die Ansiedlung 
von wertschöpfenden, innovationsstarken 
und umweltfreundlichen Branchen.

Gesellschaft G-1 Durch ein attraktives Freizeit- und Nah-
erholungsangebot leistet der Tourismus 
einen Beitrag zur Stärkung des Wohn- und 
Arbeitsstandorts.

1.3-a Der Kanton Schwyz bleibt auch künftig ein 
attraktiver Wohnstandort.

G-2 Touristiker und Interessengruppen arbei-
ten rücksichtsvoll und lösungsorientiert 
zusammen.

1.7-b Unter Berücksichtigung des Koexistenz-
prinzips sind die Belange aller Beteiligten 
und Betroffenen einzubeziehen und die 
technologische Entwicklung zu berück-
sichtigen.

G-3 Neue Technologien und Lösungsansätze 
werden mit Offenheit und Unterstützungs-
bereitschaft geprüft und gegebenenfalls 
umgesetzt.

G-4 Der Tourismusverkehr wird als Ganzes be-
trachtet (MIV, ÖV, Velo- und Fussverkehr) 
und so nachhaltig wie möglich gestaltet. 
Der ÖV-Anteil am Tourismusverkehr wird 
durch ein möglichst attraktives Angebot 
erhöht.

1.7-a Die Verkehrsnachfrage ist volkswirtschaft-
lich, sozial und ökologisch nachhaltig zu 
bewältigen. Dabei werden bei der kanto-
nalen Verkehrsentwicklungsplanung die 
Teilsysteme motorisierter Individualver-
kehr, öffentlicher Verkehr sowie Rad- und 
Fussverkehr eingebunden.

1.9-c Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am 
Tourismusverkehr ist durch geeignete 
Massnahmen zu erhöhen.

G-5 Der Doppelfunktion des Velos im Bereich 
Tourismus als Verkehrsmittel/Zubringer 
einerseits und als Tourismus-/Freizeitan-
gebot andererseits wird mit, falls nötig, 
separierten und allgemein qualitätsvollen 
Lösungen Rechnung getragen.

1.10-a Der Kanton Schwyz erhöht den Anteil 
des Rad- und Fussverkehrs am Gesamt-
verkehrsvolumen. Auch der Rad- und 
Fussverkehr soll dazu beitragen, allfällige 
Engpässe in den anderen Verkehrssyste-
men beheben zu können. Hierfür werden 
sichere, direkte und räumlich attraktive 
Verbindungen angeboten.

Ökologie Ö-1 Die touristische Entwicklung erfolgt prio-
ritär in bereits touristisch erschlossenen 
Räumen. Neue Infrastrukturen in bisher 
touristisch unerschlossenen, aber ökolo-
gisch sensiblen Räumen werden möglichst 
vermieden. Den Anliegen des Umwelt-, 
Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutzes 
sowie der Biodiversität wird Rechnung 
getragen.

1.2-b Er lenkt das Wachstum hauptsächlich auf 
die bereits gut erschlossenen Räume und 
achtet auf eine attraktive Siedlungsquali-
tät. Dabei berücksichtigt er die Anliegen 
und möglichen Konflikte im Zusammen-
hang mit dem Umwelt- und Naturschutz, 
den Naturgefahren sowie dem Erhalt 
von Ortsbildern und Kulturdenkmälern 
und wägt diese vor dem Hintergrund der 
erwünschten Innenentwicklung sorgfältig 
ab.
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Dimension Ziel TRK Grundlegender Leitsatz RES (aus kantonalem 
Richtplan 2018)

Ö-2 Die touristische Entwicklung erfolgt 
unter Erhalt der wertvollen Natur- und 
Landschaftsstrukturen. Sie berücksich-
tigt dabei die ökologische Vernetzung, 
Naturschutzgebiete und Ruheräume und 
trägt wo möglich zu deren Stärkung und 
Aufwertung bei.

1.12-c Die Landschaftsqualität ist zu erhalten, 
der Biodiversität ist Beachtung zu schen-
ken und die Aufwertung von Vernetzungs-
korridoren ist anzustreben.

Ö-3 Die Landschaft ist unter Achtung und 
Erhalt der Landschaftscharakteristiken 
touristisch erlebbar.

1.12-a Der Kanton Schwyz sichert den Erhalt 
seiner herausragenden Berg-, Wald-, 
Seen- und Naturlandschaften. Diese über-
nehmen eine wichtige Funktion im Schutz 
vor Naturgefahren sowie als Lebens- oder 
Erholungsraum.

Ö-4 Die touristische Entwicklung erfolgt unter 
Rücksichtnahme auf land- und forstwirt-
schaftliche Interessen.

1.12-b Für eine nachhaltige, der Rohstoff- und 
Nahrungsmittelproduktion dienende Forst- 
und Landwirtschaft sind die notwendigen 
Nutzflächen langfristig zu erhalten. Die 
Bestrebungen zur Schaffung von ökolo-
gischen Ausgleichsflächen der Landwirt-
schaft sind zu unterstützen.

Ö-5 Die touristischen Angebote sind an die 
klimatischen Entwicklungen angepasst. 
Die sich aus den Klimaänderungen er-
gebenden Chancen werden genutzt. Die 
Risiken für Bauten und Anlagen einerseits 
und die Umwelt andererseits werden 
minimiert.

1.13 Energie

Tab. 1 Zielsystem des TRK, welches Bezug zu den Leitsätzen der kantonalen Raumentwicklungsstrategie (RES) nimmt.
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5. Entwicklungskonzept

5.1 Räumliche Abstimmung

Im TRK wird auf konzeptioneller Ebene festgelegt, in welchen Räumen 
welche touristische Nutzung erwünscht, toleriert bzw. nicht erwünscht ist. 
Dazu werden die Räume mit unterschiedlichen Nutzungs- und Schutzinter-
essen wie folgt unterteilt:

 – Touristische Intensivgebiete (vgl. Kap. 5.1.1)
 – Touristische Extensivgebiete (vgl. Kap. 5.1.2)
 – Tourismusschwerpunkte (vgl. Kap. 5.1.3)
 – Vorranggebiete Natur (vgl. Kap. 5.1.4)
 – Vorranggebiete Landschaft (vgl. Kap. 5.1.5)
 – Gewässer (vgl. Kap. 5.1.6)
 – Weitere Gebiete (vgl. Kap. 5.1.7)

Die Gebietseinteilung der touristischen Intensiv- und Extensivgebiete ist 
nicht parzellenscharf zu verstehen, sondern beinhaltet einen gewissen 
Unschärfebereich. Die Präzisierung der Abgrenzung soll auf Stufe der 
überkommunalen Tourismusstrategien oder im Rahmen der kommunalen 
Ortsplanungen erfolgen (vgl. Kap. 5.2).

In allen Räumen kann grundsätzlich ein touristisches Angebot erhalten, 
massvoll weiterentwickelt oder neu geschaffen werden, sofern es mit 
den übergeordneten Festlegungen vereinbar ist (Planungsrecht, Erschlie-
ssungssituation, Umweltauswirkungen usw.). Dem planerischen Konzent-
rationsprinzip entsprechend sind touristische Bauten und Anlagen mög-
lichst in den touristischen Intensiv- und Extensivgebieten sowie in den 
Tourismusschwerpunkten zu konzentrieren. Die Standortgebundenheit von 
touristischen Bauten und Anlagen ist innerhalb von Intensiv- und Extensiv-
gebieten und in Tourismusschwerpunkten eher gegeben als ausserhalb.

Die Bezeichnung von Gebieten mit unterschiedlicher touristischer Nut-
zungsintensität im TRK führt zu einer räumlichen Unterscheidung von 
Nutzungs- und Schutzinteressen. Gebiete mit einem bestimmten Schutzin-
teresse bilden das Gegenstück zu Räumen mit einem bestimmten Nut-
zungsinteresse. In den sensiblen Gebieten ist das touristische Angebot auf 
die Vereinbarkeit mit den Schutzzielen abzustimmen (Ausgangspunkte/
Wegverbindungen zur Besucherlenkung, Besucherinformation usw.). In 
Zusammenhang mit Natur- und Lebensräumen gilt der Grundsatz Erhalt 
vor Wiederherstellung oder Ersatz. Durch das Zulassen von touristischen 
Angeboten und den dafür erforderlichen Bauten und Anlagen an den 
«richtigen» Orten (Gebiete mit geringem Schutzbedürfnis) wird zur Besu-
cherlenkung beigetragen und damit eine weitere Erhöhung der Belastung 
der «falschen» Orte (Natur- und Landschaftsräume mit hohem Schutzbe-
dürfnis) vermieden. Das Ziel ist es, die Nutzung so zu lenken, dass die 
Störungen und Immissionen durch Freizeit- und Tourismusnutzungen in 
sensiblen Gebieten reduziert werden können.

Gebietseinteilung

Konzentrations-

prinzip

Abstimmung 

Nutzungs- und 

Schutzinteressen



Kanton Schwyz
Touristisches Raumkonzept
Bericht

20 

Abb. 3 Konzeptkarte (eigene Darstellung). Die einzelnen Gebiete in der Karte sind strategisch und nicht parzellenscharf eingezeichnet. Hinweis: 
Grössere Abbildung in Anhang A.
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5.1.1 Touristische Intensivgebiete

Touristische Intensivgebiete sind Landschafts- und Erholungsräume, 
welche – sowohl punktuell als auch in der Fläche – in einem hohen Mass 
touristisch genutzt werden. Sie umfassen grössere Infrastrukturen und 
diverse weitere touristische Bauten und Anlagen, welche sich über einen 
grösseren Raum verteilen und sich mehrheitlich ausserhalb der Bauzonen 
befinden (z.B. Seilbahnen).

In den touristischen Intensivgebieten liegen die bedeutendsten touristi-
schen Infrastrukturen des Kantons. Am Erhalt und der Weiterentwicklung 
dieser bekannten grösseren Tourismusräume besteht ein bedeutendes 
volkswirtschaftliches Interesse, da sie direkt und indirekt über zahlreiche 
Arbeitsplätze verfügen und einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung im 
ländlichen Raum leisten.

Touristische Intensivgebiete sind folgende Regionen:
 – Hoch-Ybrig
 – Mythen Region
 – Rigi
 – Sattel-Hochstuckli
 – Stoos

Unter Rücksichtnahme auf Natur und Landschaft sollen in den touristi-
schen Intensivgebieten grundsätzlich jene Bauten und Anlagen realisiert 
werden können, welche für eine touristische Nutzung der Berggebiete, 
sowie für eine massvolle Weiterentwicklung des touristischen Angebots 
notwendig sind. Dazu gehören beispielsweise Seilbahnen, Beschneiungs-
anlagen, grössere Bergrestaurants und -hotels usw. 

Für Vorhaben in den touristischen Intensivgebieten ist eine optimale 
Abstimmung mit dem Verkehr (ÖV, MIV) sicherzustellen. Dabei sind die 
Ziele und Massnahmen in Zusammenhang mit dem Tourismusverkehr zu 
beachten.

Neue Verbindungen von touristischen Intensivgebieten oder auch touris-
tischen Extensivgebieten mit Bezug zu Intensivgebieten, für welche eine 
Verbindungsbahn erforderlich ist, sind bei ausgewiesenem touristischem 
Potenzial und unter der Bedingung der Schonung von Natur und Land-
schaft möglich. Damit über eine Berücksichtigung im touristischen Raum-
konzept / Richtplan entschieden werden kann, wird ein konkretes Vorha-
ben mit entsprechenden Studien zur Machbarkeit vorausgesetzt.

Bestehende Verbindungen mit Pisten (wie beispielsweise die Skisafari) 
können auch künftig wie in der heutigen Form betrieben werden oder es 
können zu Gunsten einer verbesserten Gesamtlösung alternative Routen 
geschaffen werden.
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Die Auswirkungen von touristischen Bauten und Anlagen sowie touristi-
schen Aktivitäten (inkl. Verkehr und Parkierung) auf die Landschaft, natür-
liche und naturnahe Lebensräume, Biodiversität sowie land- und alp-
wirtschaftliche Nutzung sind auch in den touristischen Intensivgebieten 
verträglich zu halten. 

5.1.2 Touristische Extensivgebiete

Touristische Extensivgebiete sind Landschafts- und Erholungsräume, in 
welchen ein niederschwelliges Tourismus- und Freizeitangebot besteht 
und die durch eine bestehende Erschliessungsinfrastruktur geprägt sind. 

In den touristischen Extensivgebieten konzentrieren sich niederschwel-
lige touristische Angebote. Sie unterscheiden sich von den touristischen 
Intensivgebieten durch ein kleineres und weniger infrastrukturintensives 
Angebot. Von den weiteren Gebieten (vgl. Kap. 5.1.7) unterscheiden sie 
sich durch eine Konzentration mehrerer touristischer Angebote, welche 
auf Standorte ausserhalb der Bauzonen angewiesen sind. 

Touristische Extensivgebiete erfüllen eine Doppelfunktion: Innerhalb der 
Perimeter finden niederschwellige touristische Nutzungen statt. Daneben 
sind einige der Extensivgebiete Ausgangs- und Knotenpunkte von touristi-
schen Aktivitäten in angrenzenden Räumen.

Touristische Extensivgebiete sind:
 – Brunnen
 – Einsiedeln
 – Glattalp
 – Goldau
 – Morschach
 – Muotathal
 – Oberberg-Ibergeregg
 – Pfäffikon
 – Rothenthurm-Biberegg
 – Seebodenalp
 – Studen

Die touristischen Extensivgebiete – Morschach und Oberberg-Ibergeregg 
– stehen bezüglich der touristischen Infrastrukturen und Erschliessung in 
räumlichem Bezug zu benachbarten touristischen Intensivgebieten. 

In den touristischen Extensivgebieten sollen primär weniger infrastruk-
turintensive Bauten und Anlagen neu geschaffen, erhalten oder massvoll 
weiterentwickelt werden können. Dazu gehören beispielsweise eine Er-
schliessungsbahn, ein Berghotel, eine Schaukäserei, ein MTB-Verleihcen-
ter oder eine Parkierungsanlage. Daneben können sie Ausgangs- und Kno-
tenpunkte von Wander-, Kletter- MTB-, Schneeschuh- und Skitourenrouten, 
Hängegleiten usw. sein. Entsprechend werden die Besucherfrequenzen in 
der Umgebung von touristischen Extensivgebieten über das touristische 
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Angebot und die Erschliessung der Extensivgebiete beeinflusst. Welche 
touristischen Frequenzen verträglich und welche Bauten und Anlagen 
zulässig sind, hängt auch vom Schutzbedürfnis der erschlossenen Natur- 
und Landschaftsräume ab (vgl. Kap. 5.1.4 und 5.1.5).

Die touristischen Extensivgebiete werden bezüglich Frequenzen, An-
zahl und Ausgestaltung der touristischen Bauten und Anlagen zu einem 
geringeren Mass touristisch genutzt als touristische Intensivgebiete. In 
den touristischen Extensivgebieten sind die Auswirkungen von touristi-
schen Bauten und Anlagen sowie Aktivitäten (inkl. Verkehr und Parkierung) 
auf die Landschaft, natürliche und naturnahe Lebensräume, Biodiversität 
sowie land- und alpwirtschaftliche Nutzung gering zu halten.

5.1.3 Tourismusschwerpunkte

Die Tourismusschwerpunkte umfassen touristisch genutzte Einrichtungen 
mit besonders hohem Besucheraufkommen und gewichtigen Auswirkun-
gen auf Raum, Umwelt und Verkehr. Als solche sind sie bei Planungen als 
bedeutende Anziehungspunkte zu berücksichtigen.

In den Tourismusschwerpunkten sind Einzelanlagen für Freizeit und 
Tourismus zulässig, die ein besonders grosses Besucheraufkommen auf-
weisen und grosse Auswirkungen auf Raum, Umwelt und Verkehr haben 
können. Die Weiterentwicklung des Angebots an diesen bedeutenden 
Anziehungspunkten hat einen besonders hohen Stellenwert für den Tou-
rismus im Kanton Schwyz.

Die Tourismusschwerpunkte sind:
 – Alpamare / Vögele-Kulturzentrum, Pfäffikon 
 – Kloster Einsiedeln
 – Swiss-Holiday-Park, Morschach
 – Tierpark Goldau

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Richtplankapitels B-7 und des 
Natur- und Landschaftsschutzes sind in den Tourismusschwerpunkten 
grundsätzlich Aus-, Neu- und Umbauten zulässig, welche zu einer Wei-
terentwicklung und einer qualitätsvollen Modernisierung der Einrichtung 
notwendig sind.

Aufgrund des grossen Besucheraufkommens können Tourismusschwer-
punkte unter anderem gewichtige Auswirkungen auf den Verkehr und die 
Umwelt (Lärm, Ortsbild usw.) haben. Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen 
haben sie die Festlegungen des Richtplankapitels B-7 zu erfüllen.

Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt

Definition

Absicht

Objekte

Zulässige Bauten 

und Anlagen

Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt



Kanton Schwyz
Touristisches Raumkonzept
Bericht

24 

5.1.4 Vorranggebiete Natur

Die Vorranggebiete Natur umfassen die bundes- und/oder kantonalrecht-
lich sowie kommunal geschützten Naturräume.

Eine vielfältige Natur ist die Grundlage des Schwyzer Tourismus. Gerade 
deshalb ist sorgsam mit ihr umzugehen – im Interesse des Tourismus. 
Durch eine aktive Besucherlenkung sollen sensible Naturräume geschont 
werden. 

Im folgenden sind die Vorranggebiete Natur aufgeführt.

Vorranggebiete Natur

Naturschutz Wildtierschutz

Amphibienlaichgebiete (Bund) Eidg. Jagdbanngebiete (Bund)

Auengebiete (Bund) Wasser- und Zugvogelreservate (Bund)

Flachmoore (Bund) Wildtierkorridore (überregional/regional)

Hoch- und Übergangsmoore (Bund)

Trockenwiesen und -weiden (Bund)

Moorlandschaften

kantonale Naturschutzgebiete

kantonale Pflanzenschutzreservate

kommunale Schutzzonen

Tab. 2 Kategorisierung Vorranggebiete Natur

Die Zulässigkeit von touristischen Bauten und Anlagen in den Vorrangge-
bieten Natur richtet sich nach den Bestimmungen und den Schutzzielen 
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) und den 
massgeblichen nationalen und kantonalen Schutzverordnungen (MLV 
usw.). Neue Infrastrukturen/Erschliessungen sind möglichst zu vermeiden. 
Ausgenommen sind der Besucherlenkung und damit den Schutzzielen 
dienende Infrastrukturen/Erschliessungen.

Nachfolgend wird gemäss aktueller Gesetzgebung so weit wie möglich 
eingegrenzt, in welchen Räumen welche touristischen Bauten und Anla-
gen möglich sind:

 – In Moorlandschaften1 und Biotopen von nationaler Bedeutung sind 
neue, der touristischen Nutzung dienende Bauten und Anlagen ausge-
schlossen. Ausgenommen sind Anlagen, die den Schutzzielen dienen, 
v.a. solche zur Besucherinformation und zur Besucherlenkung.

 – In den Wildtierschutzgebieten (Eidg. Jagdbanngebiete) sind nur gering-
fügige und i.d.R. der Besucherlenkung dienende touristische Bauten 
und Anlagen möglich. Insbesondere zu vermeiden sind neue Bauten 
und Anlagen, die zu Störungen in bisher unerschlossenen Gebieten/
Landschaftskammern führen.

1 Moore und Moorlandschaften unterstehen stets einem überwiegenden öffentlichen Interesse (vgl. Art. 78 Abs. 5 BV).
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 – In Wildtierkorridoren von überregionaler Bedeutung sind neue tou-
ristische Bauten und Anlagen nur so weit möglich, als das diese die 
Funktionstauglichkeit des Wildwechsels nicht behindern, sei es in Form 
physischer Hindernisse oder störender Nutzungen.

Die Grundsätze zum Umgang mit neuen Bauten und Anlagen sowie zur 
Besucherlenkung in den Vorranggebieten Natur schaffen günstige Voraus-
setzungen für eine verträgliche touristische Nutzung und – wo notwendig 
– für die Verminderung bestehender Störungen.

Neben den bereits genannten Vorranggebieten Natur bestehen weitere 
ökologisch sensible Gebiete, welche zu berücksichtigen sind. Diese sind 
beispielsweise Lebensräume von geschützten Arten oder für Wildtiere 
besonders bedeutende Habitate.

5.1.5 Vorranggebiete Landschaft

Die Vorranggebiete Landschaft umfassen die bundes- und/oder kantonal-
rechtlich geschützten Landschaften.

Diese einzigartigen und wertvollen Landschaften sind ein wichtiges Kapi-
tal des Schwyzer Tourismus. Ziel ist der Erhalt der Eigenart und Schönheit 
der Landschaften von nationaler Bedeutung. Touristische Bauten und 
Anlagen sind innerhalb weniger sensibler Teilbereiche vorzusehen sowie 
landschaftlich und ortsbaulich möglichst gut eingepasst und unauffällig zu 
gestalten.

Bei den Vorranggebieten Landschaft handelt es sich um die vom Bund 
bezeichneten Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN-Gebieten).

Die Zulässigkeit von touristischen Bauten und Anlagen in den Vorrangge-
bieten Landschaft richtet sich nach den Bestimmungen und den Schutz-
zielen des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) und 
den massgeblichen nationalen und kantonalen Schutzverordnungen (insb. 
VBLN).

In BLN-Gebieten sind neue touristische Bauten und Anlagen zwar zulässig, 
sie haben aber hohen Anforderungen an die landschaftliche Einpassung 
zu genügen. Zur Beurteilung der Schutzzielverträglichkeit neuer Bauten 
und Anlagen in BLN-Gebieten sind der Objektbeschrieb und die für das 
betroffene BLN-Gebiet spezifischen Schutzziele in den Objektblättern des 
Bundesinventars zu konsultieren.

Die Grundsätze zum Umgang mit neuen Bauten und Anlagen in den 
Vorranggebieten Landschaft schaffen einen Beitrag für eine verträgliche 
touristische Nutzung.

Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt

Weitere ökologisch 

sensible Gebiete
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5.1.6 Gewässer

Wegen der vielen Seen und Flüsse ist im Kanton Schwyz das Thema 
Wassersport und Fischerei wichtig. Je nach Wassersportart bestehen 
unterschiedliche Regelungen und Vereinbarungen zur Nutzung von 
Gewässerabschnitten, zum Teil mit bereits definierten Sperr- oder Aus-
schlussgebieten (z.B. beim Windsurfen, Kitesurfen, Stand-Up-Paddle). Die 
Regelungen betreffen sowohl Gewässer in touristischen Extensivgebieten 
(z.B. Frauenwinkel) als auch in Vorranggebieten Landschaft (z.B. Vierwald-
stättersee) und in den weiteren Gebieten (z.B. Lauerzersee). Die beste-
henden und konsolidierten Regelungen sind in jedem Fall zwingend zu 
beachten. 

5.1.7 Weitere Gebiete

Die «weiteren Gebiete» sind jene Räume, welche ausserhalb der touristi-
schen Intensiv- und Extensivgebiete liegen und nicht als Vorranggebiete 
Natur oder Landschaft einen besonderen Schutzstatus haben. Teil der wei-
teren Gebiete sind auch Räume in umittelbarer Nähe zu Siedlungsgebie-
ten, welche oft für die Nächsterholung intensiv genutzt werden (Jogging, 
Spaziergänge usw.).

Auch in den «weiteren Gebieten» können unter Berücksichtigung der 
ökologischen und land-/alpwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Freizeit-
angebote und touristische Nutzungen erhalten, weiterentwickelt und/oder 
neu geschaffen werden1.

In den weiteren Gebieten ist die Realisierung von Bauten und Anlagen für 
Freizeit und Tourismus von regionaler und kommunaler Bedeutung zuläs-
sig, wenn diese Rücksicht auf die Schutzinteressen von Natur und Land-
schaft nehmen und der Besucherlenkung dienen. Art und Intensität der 
touristischen Nutzung misst sich an den ortsspezifischen Voraussetzun-
gen (Planungsrecht, Erschliessungssituation, Umweltauswirkungen usw.).

5.2 Überkommunale Tourismusstrategie

In Gemeinden mit touristischen Intensiv- und Extensivgebieten und mit 
Tourismusschwerpunkten besteht ein erhöhter Abstimmungsbedarf, da 
in der Regel diverse Nutzungs- und Schutzinteressen zusammenkommen 
und teilweise eine komplexe Erschliessungssituation vorliegt. Deshalb 
konkretisieren diese Gemeinden die Festlegungen des TRK mit einer ge-
meinsamen überkommunalen Tourismusstrategie. Wo nötig (z.B. im Gebiet 
der Rigi) erfolgt eine interkantonale Abstimmung. Die betroffenen Akteure 
werden beim Erarbeitungsprozess einbezogen, um Planungssicherheit für 
alle Beteiligten zu schaffen. 

1 Bei der Standortevaluation neuer touristischer Bauten und Anlagen haben primär Standorte innerhalb oder sekundär 
im näheren Umfeld von touristischen Intensiv- und Extensivgebieten sowie Tourismusschwerpunkten Priorität.
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Die Mindestinhalte einer überkommunalen Tourismusstrategie sind:
 – Ausgangslage und Aufgabenstellung
 – Organisation, Verfahren und Ablauf der Planung
 – Entwicklungsabsichten: Zielsetzungen, Strategien (Gesamt- / Teilräume)
 – Räumliche Abstimmung der Infrastrukturentwicklung und Erschliessung 

unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen
 – Massnahmen auf regionaler und kommunaler Stufe mit Zielsetzung, 

Beteiligten/Zuständigkeiten, Planungs-/Koordinationsstand, Vorgehen/
Terminen, Prioritäten und Abhängigkeiten.

In der überkommunalen Tourismusstrategie sind die verbindlichen Inhalte 
zu bezeichnen, welche auf Stufe Gemeinde in einem geeigneten Planungs-
instrument behördenverbindlich (Richtplanung) oder grundeigentümerver-
bindlich (Nutzungsplanung) verankert werden. 

Für unterschiedliche Teilräume werden – überkommunal abgestimmt – 
Entwicklungsvorstellungen festgehalten. Einzubeziehen sind dabei die 
wichtigsten Akteure (mindestens die wichtigsten touristischen Leistungs-
erbringer, Umweltschutzorganisationen und bei Bedarf betroffene Grund-
eigentümer wie z.B. Korporationen oder Bewirtschafter). Sie konkretisieren 
die Inhalte des TRK, stimmen dieses räumlich ab und definieren den wei-
teren Prozess resp. die Zuständigkeiten. Federführung und Koordination 
erfolgen durch die Gemeinden, welche sich untereinander koordinieren.

Das Instrument der überkommunalen Tourismusstrategie wird in einer 
noch zu bestimmenden Region im Rahmen eines Pilotprojekts getestet. 
Die Mindestinhalte gemäss vorhergehender Aufzählung werden in diesem 
Rahmen geprüft und gegebenenfalls angepasst oder ergänzt.

Eine klare überkommunale Tourismusstrategie trägt dazu bei, die Nut-
zungs- und Schutzinteressen gleichermassen zu berücksichtigen und 
abzustimmen. Von einer verbesserten Koordination profitieren alle betrof-
fenen Akteure. Wird die touristische Infrastruktur gemeinsam geplant und 
genutzt, kann bestenfalls auch die Anzahl und der Umfang der erforderli-
chen Infrastrukturbauten reduziert werden.

5.3 Beherbergung

Im Bereich der touristischen Beherbergung sind im Kanton Schwyz ins-
besondere die Hotellerie und Ressorts von grosser Bedeutung. Sie tragen 
massgeblich zur Wertschöpfung und zur Auslastung der Versorgungs- und 
Tourismusinfrastruktur bei. Aus diesem Grund sind gute Rahmenbedingun-
gen zur Sicherung der entsprechenden Angebote zu gewährleisten.
In Bezug auf die Beherbergung ist ausserdem folgendes wichtig:

 – Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen, nach welchen eine Weiterent-
wicklung der touristischen Beherbergung möglich ist.

 – Die Bewirtschaftung und Vermarktung der Zweitwohnungen wird geför-
dert, um die Auslastung der Versorgungs- und Tourismusinfrastruktur zu 
erhöhen und «kalte Betten» zu vermeiden.
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 – Bei bestehenden Campingplätzen, welche innerhalb von Vorrangge-
bieten Natur und Landschaft liegen, müssen je nach Sensibilität der 
betroffenen Gebiete betriebliche Einschränkungen oder eine Reduktion 
geprüft werden.

 – Bei den weiteren Beherbergungsangeboten wie digitale Vermietungs-
plattformen für private Unterkünfte (z.B. airbnb) und Angeboten ausser-
halb der Bauzonen (z.B. Berghütten, Schlafen im Stroh) wird aktuell kein 
Handlungsbedarf erkannt.

Die Regelung der Nutzungsmöglichkeiten innerhalb der Bauzonen ist in 
erster Linie Sache der Gemeinden. Sie stützen ihre Festlegungen unter 
anderem auf die Ziele und Stossrichtungen aus den überkommunalen Tou-
rismusstrategien (vgl. Kap. 5.2), beispielsweise über folgende Instrumente 
und Massnahmen:

 – Räumlich zu sichernde Hotel- und Ressortbetriebe und allfällige Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten in den überkommunalen Tourismusstrategi-
en sowie kommunalen Leitbildern und Nutzungsplanungen bezeichnen 
(beispielsweise durch das Ausscheiden von Intensiverholungszonen, 
Hotelzonen o.ä.).

 – Neue Beherbergungsinfrastrukturen ausserhalb des Siedlungsgebiets 
sind primär in den touristischen Intensiv- und Extensivgebieten anzu-
siedeln.

Die räumliche Entwicklung von touristischen Beherbergungsangeboten 
soll die touristische Attraktivität und den Erhalt der Wertschöpfung unter-
stützen.

5.4 Tourismus und Land-/Alpwirtschaft

Durch den erhöhten Erholungsdruck im alpwirtschaftlichen Raum neh-
men Nutzungskonflikte zwischen der Land- und Alpwirtschaft einerseits 
und Freizeit und Tourismus andererseits zu. Mit geeigneten Massnahmen 
sollen die Nutzungsinteressen von Bewirtschaftung sowie Freizeit und 
Tourismus besser koordiniert werden. Mit Konzentrations- und Lenkungs-
massnahmen soll erreicht werden, dass Freizeit- und Tourismusnutzungen 
und -infrastrukturen an den dafür geigneten, für Land- und Alpwirtschaft 
unproblematischen Lagen konzentriert werden.

Zu einem für alle Parteien verträglichen Nebeneinander sollen folgende 
Handlungsfelder beitragen1:

 – Besucherlenkung
 · Information
 · Sensibilisierung der Gäste, Älpler/-innen, Tourismusakteure

 – Gegenseitiges Verständnis/Wertschätzung verbessern
 · Regelmässiger Austausch, Gewichtungen nach Regionen
 · Anlaufstelle schaffen

1 Die Handlungsfelder basieren auf dem Projekt «Alpwirtschaft und Tourismus im Kanton Schwyz», welches vom Alp-
wirtschaftlichen Verein Schwyz und Schwyz Tourismus gemeinsam entwickelt wurde.
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 – Zusammenarbeit vertiefen
 · Gemeinsam verbesserte und neue Angebote schaffen (z.B. Wander-
wege, Bikewege , Gastrobetriebe, Vetriebskanäle)

Die Anliegen und Bedürfnisse der Land- und Alpwirtschaft sind auch 
künftig bei der Weiterentwicklung von touristischen Infrastrukturen und 
Angeboten einzubeziehen.

Durch ein rücksichtsvolles Neben- und Miteinander von Tourismus und 
Land-/Alpwirtschaft profitieren die land-/alpwirtschaftliche Nutzung, die 
touristischen Leistungserbringer und die Touristen/Touristinnen. Werden 
bestehende Infrastrukturen gemeinsam genutzt, sind insgesamt weniger 
touristische Infrastrukturen notwendig.

5.5 Tourismusverkehr

Aufgrund des teilweise zeitlich konzentrierten, grossen Verkehrsauf-
kommens wirkt sich der Tourismus auf das Gesamtverkehrssystem aus. 
Besondere Bedeutung haben grössere Freizeitanlagen in Tourismus-
schwerpunkten und Bergbahnen, welche sich innerhalb der touristischen 
Intensivgebiete befinden. Die Absicht gemäss der Gesamtverkehrsstra-
tegie lautet: «Der Tourismusverkehr soll einerseits umfeldverträglich, 
nachhaltig und unter möglichst hohen ÖV-Anteilen abgewickelt werden. 
Gleichzeitig sind die Erreichbarkeit und damit die Attraktivität der Desti-
nationen im schweizweiten Wettbewerb sicherzustellen. Die kantonalen 
Tourismusschwerpunkte sind mit einem geeigneten, in das nationale Netz 
eingebundenen ÖV-Angebot zu erschliessen.» Der Fuss- und Veloverkehr 
kann Teil des touristischen Angebots sein und soll als solches gefördert 
und unterstützt werden.

Der Umgang mit grösseren Freizeiteinrichtungen, welche die Definiti-
on von verkehrsintensiven Einrichtungen erfüllen, ist vollumfänglich im 
Richtplankapitel B-7 festgelegt. Bei grossen und mittelgrossen verkehrsin-
tensiven Einrichtungen sind für die Festlegung von neuen Standorten die 
Standortkriterien zu berücksichtigen, welche Vorgaben zur Standortwahl 
und zur Erschliessungsqualität mit dem ÖV sowie dem Fuss- und Velover-
kehr beinhalten (Beschluss B-7.3).

Sowohl verkehrsintensive Einrichtungen (nach Richtplankapitel B-7) als 
auch touristischen Transportanlagen wie Bergbahnen sind durch das 
Gesamtverkehrssystem optimal zu erschliessen. Die Koordination erfolgt 
über die bestehenden Planungs- und Finanzierungsgefässe von Kanton 
und Gemeinden.
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6. Massnahmen

Die Massnahmen richten sich an die Planungspartner und zeigen die 
Verantwortlichkeiten auf, um die Entwicklungsvorstellungen gemäss dem 
TRK zu erreichen. Sie basieren auf dem vorangehenden Kapitel «Entwick-
lungskonzept», welches eine Unterteilung von touristisch intensiv und 
extensiv genutzten Gebieten sowie Tourismusschwerpunkten einerseits 
und Vorranggebieten Natur und Landschaft andererseits vorsieht. Die 
Massnahmen bilden die Grundlage für die nachfolgende «Übersetzung» in 
den kantonalen Richtplan.
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6.1 Touristische Intensiv- und Extensivgebiete sowie 
Tourismusschwerpunkte

Ausgangslage

Der Tourismus leistet insbesondere im ländlichen Raum einen wichtigen Beitrag zur Schwyzer 
Wertschöpfung. Touristische Infrastrukturen mit grossem Besucheraufkommen haben bedeu-
tende Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Es besteht daher ein Interesse, die touristischen 
Aktivitäten in Freizeit und Tourismus räumlich zu konzentrieren.

Zielvorstellung

Mit der Konzentration der touristischen Nutzung in dafür geeigneten Gebieten werden die 
weiteren Gebiete und insbesondere die Vorranggebiete Natur und Landschaft vom Nutzungs-
druck entlastet. Zudem wird mit der Festsetzung der touristischen Intensiv- und Extensivge-
biete sowie der Tourismusschwerpunkte Planungssicherheit für Gemeinden, Investoren und 
andere touristische Leistungserbringer geschaffen.

Vorgehen Planungspartner

6.1.1 Festsetzung im kantonalen Richtplan (Text und Karte)

a. Die im kantonalen Richtplan festzusetzenden touristischen 
Intensivgebiete sind:

 – Hoch-Ybrig
 – Mythen Region
 – Rigi
 – Sattel-Hochstuckli
 – Stoos

Kanton

b. Die im kantonalen Richtplan festzusetzenden touristischen 
Extensivgebiete sind:

Kanton

 – Brunnen
 – Einsiedeln
 – Glattalp
 – Goldau
 – Morschach
 – Muotathal

 – Oberberg-Ibergeregg
 – Pfäffikon
 – Rothenthurm-Biberegg
 – Seebodenalp
 – Studen

c. Die Tourismusschwerpunkte im kantonalen Richtplan sind:
 – Alpamare / Vögele-Kulturzentrum, Pfäffikon 
 – Kloster Einsiedeln
 – Swiss-Holiday-Park, Morschach
 – Tierpark Goldau

Kanton

6.1.2 RES-Leitsätze

Sinngemässe Übernahme der Ziele TRK W-1 bis W-3 beim 
Kapitel RES-1.6 prüfen

Kanton

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.



Kanton Schwyz
Touristisches Raumkonzept
Bericht

32 

6.2 Besucherlenkung

Ausgangslage

Das touristische Besucheraufkommen kann bedeutende Auswirkungen auf Raum und Umwelt 
haben und Natur und Landschaft belasten. Es besteht daher ein Interesse, die Aktivitäten in 
Freizeit und Tourismus räumlich zu konzentrieren und Besucherströme zu lenken.

Zielvorstellung

Mit der Konzentration und Lenkung der Aktivitäten von Freizeit und Tourismus an den dafür 
geeigneten Standorten wird ein attraktives Angebot bereitgestellt und gleichzeitig werden 
damit natur- und lanschaftsräumlich sensible Gebiete entlastet.

Vorgehen Planungspartner

6.2.1 Frequenzen generieren

In touristischen Intensiv- und Extensivgebieten werden Mass-
nahmen ergriffen, durch welche Frequenzen generiert resp. 
Gäste angezogen werden. Dies beispielsweise durch:

 – Information (auch digital ): Vermarktung, Verortung auf 
Karten usw.

 – Angebote: Integration in Pauschalangebote, Beherbergung/
Restauration

 – Komfort: Aussichtsstellen, Sitzbänke, Feuerstellen

Kanton, Gemeinden, 
Schwyz Tourismus, 
tour. Leistungser-
bringer

6.2.2 Frequenzen regeln

In den Vorranggebieten Natur und Landschaft werden Massnah-
men zur Besucherlenkung ergriffen, um die mit dem Erholungs-
betrieb verbundenen Störungen auf einem mit den Schutzzielen 
zu vereinbarenden Mass zu halten und auf wenige Orte und 
Routen zu beschränken.
Mögliche Massnahmen sind:

 – Information (auch digital ): Sensibilisierung, Signaletik/Markie-
rung der Wege, Kennzeichnung von Perimetern (Naturschutz-
gebiete)

 – Aufhebung/Sperrung von Wegen, neue Wegführungen
 – Weggebote, Sichtschutz-Vorkehrungen
 – Fahrverbote auf Erschliessungsstrassen, Reduktion, Verle-
gung und/oder Bewirtschaftung von Parkplätzen

 – Schaffung neuer Angebote ( innerhalb und v.a. ausserhalb von 
Schutzgebieten) wie Sitzbänke, Feuerstellen, Aussichtsstel-
len)

 – Prüfen von öffentlich-privaten Partnerschaften (public private 
partnership – PPP) zur Mitfinanzierung einer Schutzgebiets-
aufsicht

Kanton, Gemein-
den, Schwyz Tou-
rismus, tour. Lei-
stungserbringer, 
Umweltschutzorga-
nisationen, Land-/
Alpwirtschaft

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.
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6.3 Planung touristischer Nutzungen

Ausgangslage

Diverse touristische Nutzungen sind in hohem Mass raumprägend. Lage und Verlauf der Bau-
ten und Anlagen haben einen massgeblichen Einfluss an Tourismus- und Freizeitverkehr und 
an die Beanspruchung und Belastung der umliegenden Gebiete.

Zielvorstellung

Planungen sollen koordiniert und gestützt auf die Inhalte des TRK und weiterer kantonaler 
und regionaler Grundlagen erfolgen. Für Freizeit und Tourismus notwendige Bauten und 
Anlagen sollen unter Rücksichtnahme auf Natur und Landschaft realisiert werden können, um 
eine touristische Nutzung und eine massvolle Weiterentwicklung des touristischen Angebots 
zu ermöglichen.

Vorgehen Planungspartner

6.3.1 Konzentration von touristischen Bauten und Anlagen

a. Dem planerischen Konzentrationsprinzip entsprechend sind 
touristische Bauten und Anlagen möglichst in den touristischen 
Intensiv- und Extensivgebieten sowie in den Tourismusschwer-
punkten zu konzentrieren. Ausgenommen sind der Besucher-
lenkung und damit den Schutzzielen dienende Infrastrukturen/
Erschliessungen.

Kanton, Gemeinden, 
Tourismusregionen, 
tour. Leistungser-
bringer, Umweltorga-
nisationen

b. Die Standortgebundenheit von touristischen Bauten und Anla-
gen ist innerhalb von touristischen Intensiv- und Extensivge-
bieten sowie bei Tourismusschwerpunkten eher gegeben als 
ausserhalb. 

Kanton, Gemeinden

6.3.2 Planerische Vorleistungen für touristische Nutzungen

Bei der Ausarbeitung und Beurteilung von kantonalen, regi-
onalen und kommunalen Planungen sind die Inhalte des TRK 
sowie genehmigte Inhalte der überkommunalen Tourismusstra-
tegien zu berücksichtigen.

Kanton, Gemeinden

6.3.3 Mountainbike-Planung auf Grundlage des Mountainbikekon-
zepts konkretisieren

a. Der Kanton (Tiefbauamt / Fachstelle Langsamverkehr) plant als 
zuständige Behörde das kantonale Mountainbike-Routennetz 
und bezieht dabei die betroffenen Akteure ein (vgl. Velowegge-
setz des Bundes).

Kanton, Gemeinden, 
Schwyz Tourismus, 
Tourismusregionen, 
tour. Leistungser-
bringer, Umweltorga-
nisationen, Grundei-
gentümer
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b. Die Planung des kantonalen Mountainbike-Routennetzes fokus-
siert auf gemeindeübergreifende Routen, welche hinsichtlich 
Planung, Projektierung und Realisierung einen verstärkten Koor-
dinationsbedarf aufweisen. 

Kanton, Gemeinden, 
Schwyz Tourismus, 
Tourismusregionen, 
tour. Leistungser-
bringer, Umweltorga-
nisationen, Grundei-
gentümer

c. Für die etappenweise Umsetzung und den Unterhalt der MTB-
Infrastrukturen ist die jeweilige Trägerschaft verantwortlich. Sie 
können einzelne Aufgaben oder Detailkonzeption, Umsetzung 
und Unterhalt an Dritte delegieren.

Kanton, Gemeinden, 
Schwyz Tourismus, 
Tourismusregionen, 
tour. Leistungser-
bringer, MTB-Träger-
schaft

d. Gemeinden können kantonale MTB-Infrastrukturen durch kom-
munale Infrastrukturen ergänzen.

Gemeinden, Grundei-
gentümer

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.



Kanton Schwyz
Touristisches Raumkonzept
Bericht

35 

6.4 Überkommunale Tourismusstrategie

Ausgangslage

In Gemeinden mit touristischen Intensiv- und Extensivgebieten und mit Tourismusschwer-
punkten besteht ein erhöhter Abstimmungsbedarf, da in der Regel diverse Nutzungs- und 
Schutzinteressen zusammenkommen und teilweise eine komplexe Erschliessungssituation 
vorliegt.

Zielvorstellung

Gemeinden mit touristischen Intensiv- und Extensivgebieten sowie Tourismusschwerpunkten 
halten ihre Entwicklungsvorstellungen in einer überkommunalen Tourismusstrategie fest. Die 
überkommunale Tourismusstrategie soll dazu beitragen, die Nutzungs- und Schutzinteressen 
gleichermassen zu berücksichtigen und abzustimmen. Durch den breiten Einbezug von Akteu-
ren wird bei entsprechender Verbindlichkeit eine hohe Planungssicherheit für alle Beteiligten 
geschaffen.

Vorgehen Planungspartner

6.4.1 Überkommunale Tourismusstrategie

a. Gemeinden mit touristischen Intensiv- und Extensivgebieten so-
wie Tourismusschwerpunkten erarbeiten gemeinsam – und wo 
erforderlich über die Kantonsgrenze abgestimmt – eine über-
kommunale Tourismusstrategie. Die Erarbeitung erfolgt durch 
ein fachlich entsprechend qualifiziertes Planungsbüro.
Mindestinhalte sind:
 – Ausgangslage und Aufgabenstellung
 – Organisation, Verfahren und Ablauf der Planung
 – Entwicklungsabsichten: Zielsetzungen, Strategien (Gesamt- 

und Teilräume)
 – Räumliche Abstimmung der Infrastrukturentwicklung und 

der Erschliessung unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Interessen

 – Konkretisierung der TRK-Inhalte
 – Massnahmen auf regionaler und kommunaler Stufe mit Ziel-

setzung, Beteiligten/Zuständigkeiten, Planungs-/Koordinati-
onsstand, Vorgehen/Terminen, Priorität und Abhängigkeiten.

Gemeinden, zu-
ständige Touris-
musregion, tour. 
Leistungserbringer, 
Umweltschutzorga-
nisationen, Bewirt-
schafter (Land- und 
Alpwirtschaft)

b. Das Instrument der überkommunalen Tourismusstrategie wird in 
einer noch zu bestimmenden Region im Rahmen eines Pilotpro-
jekts getestet. Die Mindestinhalte gemäss vorhergehender Auf-
zählung werden in diesem Rahmen geprüft und gegebenenfalls 
angepasst oder ergänzt.

Gemeinden, zu-
ständige Touris-
musregion, tour. 
Leistungserbringer, 
Umweltschutzorgani-
sationen
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c. Die verbindlichen Inhalte werden in der überkommunalen 
Tourismusstrategie bezeichnet und auf Stufe der Gemeinde in 
einem geeigneten Planungsinstrument behördenverbindlich 
(Richtplan) oder grundeigentümerverbindlich (Nutzungsplanung) 
verankert. Bei der Erarbeitung werden die wichtigsten Akteure 
einbezogen.

Gemeinden, tour. 
Leistungserbringer, 
Umweltschutzorgani-
sationen

d. Die überkommunalen Tourismusstrategien werden auf deren 
Übereinstimmung mit der kantonalen Raumentwicklungsstrate-
gie, dem TRK und den weiteren Planungen geprüft.

Kanton, Gemeinden, 
zuständige Touris-
musregion

e. Vorhaben werden durch die Gemeinden auf ihre Übereinstim-
mung mit der überkommunalen Tourismusstrategie geprüft.

Gemeinden, tour. 
Leistungserbringer

f. Die Gemeinden revidieren die überkommunale Tourismusstra-
tegie bei erheblich veränderten Rahmenbedingungen oder im 
Idealfall mit einer Ortsplanungsrevision.

Gemeinden, zu-
ständige Touris-
musregion, tour. 
Leistungserbringer, 
Umweltschutzorga-
nisationen, Bewirt-
schafter

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.
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6.5 Beherbergung

Ausgangslage

Im Bereich der touristischen Beherbergung sind im Kanton Schwyz insbesondere die Hotelle-
rie und die Ressorts von grosser Bedeutung. Sie tragen massgeblich zur Wertschöpfung und 
zur Auslastung der touristischen Infrastrukturen und Angebote bei. Aus diesem Grund sind 
gute Rahmenbedingungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Beherbergungsangebote 
zu gewährleisten.

Zielvorstellung

Zum Erhalt der touristischen Wertschöpfung und des Arbeitsplatzangebots soll die touris-
tische Attraktivität gefördert werden. Mit geeigneten Massnahmen ist zu verhindern, dass 
Hotelleriebauten und Ressorts aufgrund des Nutzungsdrucks mehrheitlich zu Erstwohnungen 
oder unbewirtschafteten Zweitwohnungen umgenutzt werden. Für Campingplätze in Vorrang-
gebieten Natur/Landschaft sind Ausweichstandorte zu prüfen, falls der Weiterbetrieb mit den 
Schutzzielen nicht vereinbar ist.

Vorgehen Planungspartner

6.5.1 Hotels und Ressorts

a. Die Gemeinden prüfen im Rahmen ihrer Ortsplanungen und ge-
stützt auf die überkommunale Tourismusstrategie den Umgang 
mit dem Bestand und die räumlichen Entwicklungsabsichten der 
Hotels und Ressorts.

Gemeinden, zustän-
dige Tourismusregi-
on, tour. Leistungser-
bringer

b. Mit Hotelzonen sichern die Gemeinden ihr strategisches Hotel-
angebot in ihrer Nutzungsplanung.

Gemeinden, tour. 
Leistungserbringer

c. Für die Realisierung oder Weiterentwicklung von Ressorts schaf-
fen die Gemeinden in ihrer Nutzungsplanung Spezialzonen.

Gemeinden, tour. 
Leistungserbringer

6.5.2 Bewirtschaftung von Ferienwohnungen

Die Bedürfnisse und mögliche Massnahmen zur Förderung der 
Bewirtschaftung von Zweitwohnungen werden erhoben. Die 
Tourismusregionen prüfen geeignete Plattformen zur Promotion 
und Vermietung der Wohnungen und animieren die Besitzer, ihre 
Wohnungen zur temporären Vermietung anzubieten.

Gemeinden, Schwyz 
Tourismus, zustän-
dige Tourismusregi-
on, tour. Leistungser-
bringer

6.5.3 Camping

a. Im Rahmen der überkommunalen Tourismusstrategien werden 
Bestand, Bedürfnisse und Herausforderungen im Bereich Cam-
ping überprüft. Bei Bedarf werden neue Plätze oder wesentliche 
Erweiterungen bestehender Plätze ausgewiesen. Bei der Eig-
nungsbeurteilung werden Kriterien wie verkehrliche Erreichbar-
keit, Schutzanliegen/mögliche Nutzungskonflikte und wirtschaft-
liche Tragbarkeit geprüft. 

Gemeinden, zustän-
dige Tourismusregi-
on, tour. Leistungser-
bringer

b. Neue Campingplätze oder wesentliche Erweiterungen werden 
planerisch über entsprechende Intensiverholungszonen in der 
Nutzungsplanung gesichert.

Gemeinden, tour. 
Leistungserbringer

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.
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6.6 Themenübergreifende Abstimmung des Tourismus

Ausgangslage

Die touristische Nutzung ist vielfach nur eine unter mehreren Nutzungsansprüchen (Land-/
Alpwirtschaft, Verkehr, Klima usw.) an den Raum. Zudem bestehen Schutzinteressen an Natur 
und Landschaft. Der Nutzungsdruck des Tourismus kann zu Interessens- und Nutzungskonflik-
ten führen. 

Zielvorstellung

Mit einer sorgfältigen Abstimmung der verschiedenen Nutzungs- und Schutzinteressen und 
im ständigen Dialog zwischen den Akteuren sollen mögliche Konlikte frühzeitig erkannt und 
ausgeglichene Lösungen entwickelt werden. 

Vorgehen Planungspartner

6.6.1 Themenübergreifende Abstimmung des Tourismus

Der Kanton fördert einen ständigen, lösungsorientierten Dialog 
zwischen den relevanten Akteuren zu der themenübegreifenden 
Abstimmung des Tourismus.

Kanton, Gemeinden, 
Schwyz Tourismus, 
Tourismusregi-
onen, tour. Lei-
stungserbringer, 
Umweltschutzorga-
nisationen, Land-/
Alpwirtschaft, Trans-
portunternehmen

6.6.2 Abstimmung Tourismus und Natur

Die touristische Nutzung erfolgt unter Rücksicht auf die Vor-
ranggebiete Natur und, falls innerhalb eines Schutzgebiets, 
unter Einhaltung der Schutzbestimmungen. Bei einem Interesse 
von gleichwertiger Bedeutung erfolgt eine Interessensabwägung 
(nach Art. 3 RPV).

Kanton, Gemeinden, 
tour. Leistungser-
bringer, Umwelt-
schutzorganisati-
onen

6.6.3 Abstimmung Tourismus und Landschaft / Ortsbild

a. Die touristische Nutzung innerhalb der Vorranggebiete Land-
schaft erfolgt unter Berücksichtigung der charakteristischen 
Eigenheiten und, falls vorhanden, Schutzbestimmungen. Bei 
einem Interesse von gleichwertiger Bedeutung erfolgt eine Inte-
ressensabwägung (nach Art. 3 RPV).

Kanton, Gemeinden, 
tour. Leistungser-
bringer, Umwelt-
schutzorganisati-
onen

b. Zur Sicherstellung der Qualität an sensiblen Lagen sind bei grös-
seren Projekten auf Stufe Planung und im Baubewilligungsver-
fahren Fachleute oder -gremien beizuziehen. Mögliche Instru-
mente sind qualitätsichernde Verfahren oder Gestaltungspläne. 
Ein Fokus soll auf die Eingliederung in die Landschaft, sowie, 
falls vorhanden, in die Siedlung gelegt werden. Bestehende 
Qualitäten sollen aufgenommen und allenfalls weiterentwickelt 
werden.

Gemeinden, Bau-
herrschaften
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6.6.4 Abstimmung Tourismus und Land-/Alpwirtschaft

Die touristische Nutzung erfolgt in Rücksicht auf die Land-/Alp-
wirtschaft. Massnahmen hierzu sind:

 – Gästeinformation und Sensibilisierung (zu Lit tering, Zäune 
schliessen, Umgang mit Tieren usw.)

 – Besucherlenkung durch Angebot (Wege, Picknickplätze usw.)

Kanton, Gemeinden, 
tour. Leistungser-
bringer, Land-/Alp-
wirtschaft

6.6.5 Abstimmung Tourismus und Verkehr

a. Die Anschlusspunkte der touristischen Intensiv- und Extensiv-
gebiete sowie die Tourismusschwerpunkte werden durch die 
bestehenden Planungs- und Finanzierungsgefässe von Kanton 
und Gemeinden als bedeutende Zielorte angemessen einbezo-
gen und berücksichtigt.

Kanton, Gemeinden, 
Transportunterneh-
men, tour. Leistungs-
erbringer

b. Es sind geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die negativen 
Auswirkungen des Tourismusverkehrs auf Strassen und Orts-
durchfahrten zu reduzieren. Dies beispielsweise durch:

 – ÖV-Anbindung optimieren (z.B. mit Skibus ab grösseren, um-
steigefrei erreichbaren Bahnhöfen; Anschluss an Mobilitäts-
drehscheiben)

 – Paketangebote ÖV-/Skiticket, Tarifsystem optimieren
 – Parkplatzbewirtschaftung resp. Informations-/Parkleitsysteme 
einführen

 – Sensibilisierungskampagnen

Kanton, Gemeinden, 
Transportunterneh-
men, tour. Leistungs-
erbringer

6.6.6 Abstimmung Tourismus und Klima

Die touristischen Leistungserbringer beteiligen sich aktiv an 
Möglichkeiten zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz. Sie 
streben nachhaltige Lösungen im Bereich der Mobilität, der Ge-
bäude und des Energie- und Ressourcenverbrauchs respektive 
des CO2-Ausstosses an.

Tour. Leistungser-
bringer, Gemeinden, 
Kanton

Federführende Planungspartner sind unterstrichen.
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Anhang

Anhang A - Karten in Grossformat
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